
 
  

 
  

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

Jörg Kraeusel 
    Unterabteilungsleiter IVA 

POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 1888 682-0 

    

  E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

  TELEX 886645 

  DATUM 12. März 2007 

  

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 

   

         - Verteiler AO 1 -
 

BETREFF  Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft nach § 89 Abs. 3 bis 5 AO 

   
BEZUG  BMF-Schreiben vom 8. Dezember 2006 

- IV A 4 - S 0224 - 12/06 -; 
TOP 26 der Sitzung AO I/2007 

GZ  IV A 4 - S 0224/07/0001 
DOK  2007/0103626 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die 
Erhebung von Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft (§ 89 Abs. 3 bis 5 AO) Folgendes: 
 
1. Die Gebührenpflicht gilt für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindli-

chen Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO, die nach dem 18. Dezember 2006 beim Finanzamt 
oder beim Bundeszentralamt für Steuern eingegangen sind.  

 
1.1 Gebühren sind nicht nur zu erheben, wenn die beantragte Auskunft erteilt wird. § 89 

Abs. 3 Satz 1 AO ordnet eine Gebührenpflicht für die Bearbeitung eines Auskunftsan-
trags an. Gebühren sind daher grundsätzlich auch dann zu entrichten, wenn die Finanzbe-
hörde in ihrer verbindlichen Auskunft eine andere Rechtsauffassung als der Antragsteller 
vertritt, wenn sie die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ablehnt oder wenn der An-
trag zurückgenommen wird. Zur Möglichkeit einer Gebührenermäßigung siehe Nr. 7. 
 

1.2 Die Gebührenpflicht gilt nicht für Anträge auf verbindliche Zusagen auf Grund einer 
Außenprüfung nach §§ 204 ff. AO oder für Lohnsteueranrufungsauskünfte nach § 42e 
EStG. Sie gilt auch nicht für Anfragen, die keine verbindliche Auskunft des Finanzamts 
im Sinne des § 89 Abs. 2 AO zum Ziel haben. 
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2. Die Gebühr richtet sich grundsätzlich nach dem Wert, den die Auskunft für den Antrag-
steller hat (Gegenstandswert; § 89 Abs. 4 Satz 1 AO).  

 
2.1 Maßgebend für die Bestimmung des Gegenstandswerts ist die steuerliche Auswirkung 

des vom Antragsteller dargelegten Sachverhalts. Die steuerliche Auswirkung ist in der 
Weise zu ermitteln, dass der Steuerbetrag, der bei Anwendung der vom Antragsteller 
vorgetragenen Rechtsauffassung entstehen würde, dem Steuerbetrag gegenüber zu stellen 
ist, der entstehen würde, wenn die Finanzbehörde eine entgegengesetzte Rechtsauffas-
sung vertreten würde.  

 
2.2 Bei Dauersachverhalten ist auf die steuerliche Auswirkung im Jahresdurchschnitt abzu-

stellen.  
 
2.3 Der Gegenstandswert beträgt mindestens 5.000 Euro und ist in analoger Anwendung des 

§ 39 Abs. 2 GKG auf 30 Mio. Euro begrenzt. Die Gebühr beträgt mindestens 121 Euro 
und höchstens 91.456 Euro. 

 
2.4 Der Antragsteller soll den Gegenstandswert und die für seine Bestimmung maßgeblichen 

Umstände bereits in seinem Auskunftsantrag darlegen (§ 89 Abs. 4 Satz 2 AO). Diese 
Darlegung erfordert schlüssige und nachvollziehbare Angaben; fehlen derartige Angaben 
oder sind sie unzureichend, ist der Antragsteller hierauf hinzuweisen und um entspre-
chende Ergänzung seines Antrags zu bitten. 
 

2.5 Den Angaben des Antragstellers ist im Regelfall zu folgen. Eine Ermittlung des Gegen-
standwerts durch das Finanzamt ist nur dann geboten, wenn der Antragsteller keine An-
gaben machen kann oder wenn seine Angaben zu einem offensichtlich unzutreffenden 
Ergebnis führen würden (§ 89 Abs. 4 Satz 3 AO).  

 
2.6 Will das Finanzamt von dem erklärten Gegenstandswert abweichen oder konnte der An-

tragsteller keine Angaben zum Gegenstandswert machen, ist dem Antragsteller vor Erlass 
des Gebührenbescheids rechtliches Gehör (§ 91 AO) zu gewähren. Die Bearbeitung des 
Auskunftsantrags soll bis zum Eingang der Stellungnahme des Antragstellers, höchstens 
aber bis zum Ablauf der (regelmäßig einmonatigen) Frist zur Stellungnahme zurückge-
stellt werden. 

 
3. Beziffert der Antragsteller den Gegenstandswert nicht und ist der Gegenstandswert auch 

nicht durch Schätzung bestimmbar, ist eine Zeitgebühr zu berechnen (§ 89 Abs. 4 Satz 4 
AO).  

 



 
Seite 3  3.1 Wird eine solche Zeitgebühr erhoben, ist der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung des 

Antrags auf verbindliche Auskunft zu dokumentieren. Zur Bearbeitungszeit rechnen nur 
die Zeiten, in denen der vorgetragene Sachverhalt ermittelt und dessen rechtliche Würdi-
gung geprüft wurde. Waren vorgesetzte Finanzbehörden wegen der besonderen Bedeu-
tung des Einzelfalls oder der grundsätzlichen Bedeutung entscheidungserheblicher 
Rechtsfragen hinzuzuziehen, ist die dortige Bearbeitungszeit ebenfalls zu berücksich-
tigen, soweit sie dem konkreten Auskunftsantrag individuell zuzuordnen ist. 

 
3.2 Die Zeitgebühr beträgt 50 Euro je angefangene halbe Stunde Bearbeitungszeit, mindes-

tens 100 Euro (§ 89 Abs. 4 Satz 4 AO).  
 

4. Die Gebühr ist durch schriftlichen Bescheid gegenüber dem Antragsteller festzusetzen; 
Bekanntgabevollmachten sind zu beachten. Der Antragsteller hat die Gebühr innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheids zu entrichten (§ 89 Abs. 3 Satz 2 AO). 
Auf die Gebühr sind die Vorschriften der AO grundsätzlich sinngemäß anzuwenden (vgl. 
im Einzelnen Nr. 3 des AEAO zu § 1). Die Gebührenfestsetzung kann nach §§ 129 bis 
131 AO korrigiert werden. Gegen die Gebührenfestsetzung ist der Einspruch gegeben 
(§§ 347 ff. AO). 

 
5. Die Entscheidung über den Antrag auf verbindliche Auskunft soll bis zur Zahlung der 

Gebühr zurückgestellt werden, wenn der Zahlungseingang nicht gesichert erscheint. In 
derartigen Fällen ist im Gebührenbescheid darauf hinzuweisen, dass über den Antrag auf 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft erst nach Zahlungseingang entschieden wird.  

 
6. Die Gebühr nach § 89 Abs. 3 bis 5 AO entsteht auch für die Bearbeitung eines Antrags 

auf verbindliche Auskunft, der die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt (Beispiel: der 
Antrag beinhaltet keine ausführliche Darlegung des Rechtsproblems oder keine einge-
hende Begründung des Rechtsstandpunkts des Antragstellers). Vor einer Ablehnung eines 
Antrags aus formalen Gründen hat die Finanzbehörde den Antragsteller auf diese Mängel 
und auf die Möglichkeit der Ergänzung oder Rücknahme des Antrags hinzuweisen.  

 
7. Wird ein Antrag vor Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag auf verbindliche 

Auskunft zurückgenommen, kann die Gebühr ermäßigt werden (§ 89 Abs. 3 Satz 4 AO). 
Hierbei ist wie folgt zu verfahren: 

 
7.1 Hat die Finanzbehörde noch nicht mit der Bearbeitung des Antrags begonnen, ist die Ge-

bühr auf Null zu ermäßigen. In diesem Fall kann aus Vereinfachungsgründen bereits von 
der Erteilung eines Gebührenbescheides abgesehen werden. 
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Rücknahme des Antrags angefallene Bearbeitungsaufwand angemessen zu berücksichti-
gen und die Gebühr anteilig zu ermäßigen. 

 
Das BMF-Schreiben vom 8. Dezember 2006 - IV A 4 - S 0224 - 12/06 - (BStBl 2007 I S. 66) 
wird aufgehoben. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
Kraeusel 
 


